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In dem spannenden Blog der Grünen-Parteirätin Julia Seeliger hat sich diese unlängst beklagt.
Beklagt über eine Urheberrechtsverletzung an einem Foto, das sie unter einer CC-Lizenz bei
Flickr.com veröffentlicht hatte.

Dieses Foto, das also gemäß Lizenz kostenfrei getauscht, heruntergeladen und bearbeitet
werden kann, haben die Veranstalter der Berliner Fuckparade als Vorlage ihres aktuellen Flyers
benutzt. Soweit, so richtig. Allerdings ohne den Namen der Zeitrafferin zu nennen. Ein klarer
Verstoß gegen die Lizenz. Denn wenn man bei Creative Commons auch vieles darf – die
Namensnennung der Urheberin ist verpflichtend.

Dies ist ein ganz typisches Problem in der heutigen Situation. Das Foto steht auf Flickr, Nutzer
sehen die CC-Lizenz und glauben – ohne weiter zu recherchieren – dass das Bild
gewissermaßen gemeinfrei sei. Ein Irrglaube, denn ein guter Teil der Urheberrechte (die
Urheberpersönlichkeitsrechte) verbleiben nach wie vor bei der Urheberin. Nur nutzen darf das
Werk, sei es Musik oder Text oder ein Foto, jeder (das sind die so genannten
Verwertungsrechte).

In solch einer Situation kann selbstverständlich der Anwalt eingeschaltet werden, der die Rechte
der Urheberin oder des Urhebers durchsetzen kann und optimalerweise dafür sorgt, dass der
Verletzer auch eine Lehre daraus zieht. Julia Seeliger hat sich hier nun für einen anderen Weg
entschieden: sie nutzt diese Erfahrung um auf eine sympathische Art auf die Situation
aufmerksam zu machen, indem Sie ihrem Ärger im Blog Luft macht.

Es stellt sich allerdings eine weitere interessante Frage in diesem Zusammenhang, und auch
diese dürfte vielen Nutzern von Flickr (Fotographen und Nutzer der Fotos) unbekannt sein:

Wenn jemand ein Foto wie jenes von Julia Seeliger nimmt und bearbeitet, wie dies hier der Fall
ist, muss derjenige die Urheberin des Fotos nennen (von gängigen Höflichkeitsnormen
abgesehen)? Oder ist es letztlich sein eigenes Werk und eine Nennung der Urheberin des
inspirierenden Bildes ist nicht nötig?

Um diese Frage zu beantworten, ist ein Blick in das Urhebergesetz erforderlich (wir nehmen im
Rahmen dieser Überlegungen einen urheberrechtlichen Schutz des Ausgangsfotos an). Die
Frage, die sich dann stellt, ist folgende: Handelt es sich bei der Zeichnung um eine so genannte
unfreie Bearbeitung (§ 23 I UrhG) oder doch um eine freie Benutzung (§ 24 I UrhG)? Ersteres
würde eine Pflicht zur Namensnennung nach § 13 UrhG nach sich ziehen, da es sich dann noch
immer um das gleiche Werk handeln würde, das lediglich ein wenig umgestaltet wurde.
Zweiteres hingegen würde zu einer Neuschöpfung eines anderen Werkes führen, was dann
entsprechend den Bearbeiter/Benutzer auch von einer Namensnennungspflicht entbinden
würde.
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Die Grenze zwischen Bearbeitung und Neuwerk ist schwierig zu ziehen. Sieht man sich die
Rechtsprechung zu dem Thema an (etwa Laras Tochter, BGH ZUM 99, 647) so fällt stets auf,
dass die Formulierungen, wie diese Unterscheidung genau getroffen werden muss, sich recht
gewunden lesen. Dies hat einen guten Grund: Letztlich geht es bei der Berechtigung, Teile eines
Werkes zu übernehmen und damit ein neues Werk zu schaffen, um den Fortschritt von Kultur
und Wissenschaft. Kultur funktioniert durch Nachahmen und Ändern. Daher ist es wichtig, dass
niemand ein urheberrechtliches Monopol auf Konzepte oder Posen, auf Geschichten oder
gestalterische Ideen haben kann. Stattdessen sollen andere davon profitieren und eigene Werke
schaffen. Der Richter allerdings kann und soll nicht darüber urteilen, ob es hier nun zu einer
Weiterentwicklung der Kunst gereicht hat. Es muss also auf die Andersartigkeit abgestellt
werden. Ist das Bild, trotz Ähnlichkeit, so anders, dass es ein eigenes Werk ist? Es wurden
hierzu verschiedene Gedanken durch den BGH entwickelt. So sagt er im Urteil zu Laras Tochter
: Die Individualität des ursprünglichen Werkes muss in den Hintergrund treten und gegenüber
der Individualität des neuen Werkes verblassen. Diese Individualität richtet sich nicht nach
quantitativen Merkmalen, sondern nach qualitativen: was ist es, das dieses Bild zu etwas
Besonderem macht?

Ein solches Zurücktreten ist natürlich noch nicht gegeben, wenn etwa das Bild einfach von
Fotographie zu Zeichnung verwandelt wird. So einfach allerdings ist der Fall hier nicht. Der
Zeichner hat lediglich die vordere Figur gewissermaßen abgepaust. Der Rest des Bildes ist stark
verändert – die Botschaft des Fotos wurde gleichsam verdichtet. Zudem wurde das Bild in den
Kontext des Flyers eingebettet.

Nun ließe sich argumentieren, dass eine ledigliche Verdichtung dessen, was ohnehin auf dem
Foto zu sehen war, nicht genügen könne, um eine eigenständige Qualität zu erzeugen. Es sei
doch letztlich das gleiche Arrangement, mit dem sich der Betrachter konfrontiert sieht. Es ist
allerdings eine gewisse Vorsicht angebracht. Es sei etwa an Picassos Las Meninas erinnert und
andere derartige Werke: Kopie und Verdichtung ist ein anerkannter „Kunstgriff” – niemand würde
behaupten, dass Picassos Bilderreihe keine eigenständigen Werke seien. Es ist Folgendes zu
bedenken: Die Idee ist nicht schützbar. Gleiches gilt auch in gewisser Weise für Arrangements,
sei es, Polizisten vor die Säule mit dem Claim „Hier erlebt Berlin” zu stellen, sei es das
ausgefeilte Arrangement Velazquez, das ebenfalls von Picasso übernommen wurde – auch das
Konzept einer Fernsehshow etwa ist ebenfalls nicht unbedingt schützbar. Es ist die Idee des
Bildes, die hier seine besondere Qualität ausmacht. Es ließe sich hier nach Ansicht des
Verfassers durchaus sagen: Dass auf beiden Bildern eine O2-Säule mit identischem Claim
abgebildet ist, flankiert von Polizisten – das ist nicht unbedingt Individualisierungskern des Bildes
(die Qualität), das macht nicht seine Besonderheit aus. Diese Dinge wurden allerdings
übernommen. Die Botschaft, die sich hieraus allerdings ergibt und stark wirkt, ist nicht Ziel des
Urheberschutzes. Es kann, wie oben erwähnt, nicht darum gehen, Ideen und Konzepte zu
schützen, denn im Urheberrecht insgesamt und in der Ausnahmeregel des § 24 I UrhG im
Speziellen geht es ja grade um das kulturelle Fortkommen durch die Weiterentwicklung von
Ideen.

Es wäre demnach möglich, dass – für viele Leser sicherlich überraschend – die Urheberin in
vorliegendem Fall gar nicht genannt werden müsste, da es sich hier um ein neues Werk handelt.
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Das ist kein zwingendes Ergebnis – weit davon entfernt – aber im Bereich des Vertretbaren.

Für Flickr-Nutzer und andere im Internet Aktive bleibt es dabei: das Urheberrecht ist ein
Stolperstein im Web 2.0, es ist nicht unbedingt angelegt für die vielen Menschen, die heutzutage
von ihm betroffen sind und es ist sicherlich jeder gut beraten, sich vorsichtig auf seinen Pfaden
zu bewegen – und im Zweifelsfall die ursprüngliche Urheberin einfach zu nennen. Höflicher ist es
allemal.
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